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Firma, Sitz, Geschäftsgebiet 
§ 1 
1. Der im Jahre 1898 gegründete Verein ist ein großer Versicherungs-

verein auf Gegenseitigkeit im Sinne des Gesetzes über die Beaufsich-
tigung der privaten Versicherungsunternehmen  (VAG).  

2. Der Name lautet „Haftpflichtkasse Darmstadt - Haftpflichtversicherung 
des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes - VVaG“.  

3. Der Sitz des Vereins ist Roßdorf bei Darmstadt.  
4. Geschäftsgebiet des Vereins ist das In- und Ausland. 
 
§ 2 
Der Zweck des Vereins ist, Mitglieder und Nichtmitglieder nach Maßgabe 
der Versicherungsbedingungen zu versichern. Er betreibt das Versiche-
rungsgeschäft nur als Erstversicherer. 
 
Mitgliedschaft 
§ 3 
Die Mitgliedschaft wird durch Abschluss eines Versicherungsvertrages oder 
durch Eintritt in einen bestehenden Versicherungsvertrag erworben.  
Die Mitgliedschaft endet, wenn kein Versicherungsverhältnis mehr mit dem 
Mitglied besteht. Die Mitgliedschaft ist übertragbar und vererblich.   
Der Verein kann auch Nichtmitglieder gegen feste Entgelte versichern. 
 
Leistungen der Mitglieder 
§ 4 
Die Mitglieder haben jährliche Beiträge nach den Tarifen, die der Vorstand 
des Vereins festsetzt, zu entrichten. 
Die Beiträge werden von den Mitgliedern im Voraus erhoben. Nachschüsse 
werden nicht erhoben. Versicherungsansprüche dürfen nicht gekürzt 
werden. 
 
Verlustrücklage, Verwendung des Überschusses 
§ 5 
1. Zur Deckung eines außergewöhnlichen Verlustes aus dem Geschäfts-

betrieb ist eine Verlustrücklage zu bilden. Die Verlustrücklage muss 
mindestens 35 % der Beitragseinnahmen für eigene Rechnung betra-
gen. Solange die Verlustrücklage diesen Mindestbetrag nicht erreicht 
hat, ist ihr der gesamte Jahresüberschuss zuzuführen.  

2. Ist der Mindestbetrag erreicht, sind der Verlustrücklage mindestens 
10 % des Jahresüberschusses zuzuführen. Darüber hinaus ist der Teil 
des Jahresüberschusses der Verlustrücklage zuzuführen, der unter 
Beachtung kaufmännischer Grundsätze zur Aufrechterhaltung und 
Entwicklung des Geschäftsbetriebes des Vereins notwendig ist.  

3. Von der Zuführung zur Verlustrücklage kann mit Genehmigung der 
Mitgliedervertreterversammlung abgesehen werden. 

 
§ 6 
1. Der sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergebende Überschuss, 

soweit er nicht gemäß § 5 der Verlustrücklage zugeführt wird, ist der 
Rückstellung für Beitragsrückgewähr zuzuweisen. Die Rückstellung für 
Beitragsrückgewähr ist ausschließlich zur Gewährung von Beitragsrück-
erstattungen bestimmt. Der Verein ist jedoch berechtigt, mit 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde in Ausnahmefällen die Rückstellung 
für Beitragsrückgewähr, soweit sie nicht auf bereits festgelegte 
Überschussanteile entfällt, im Interesse der Versicherten zur 
Abwendung eines Notstandes des Vereins heranzuziehen.  

2. Über den Zeitpunkt der Beitragsrückerstattung und über die Höhe des 
gesamten zur Beitragsrückerstattung vorgesehenen Betrages entschei-
det die Mitgliedervertreterversammlung auf gemeinsamen Vorschlag 
von Aufsichtsrat und Vorstand. Der anteilige Betrag der Beitragsrücker-
stattung für das einzelne Mitglied richtet sich nach der vom Mitglied 
geleisteten Jahresprämie. Die Beitragsrückerstattung wird nicht ausge-
zahlt, wenn sie weniger als 10 % der Jahresprämie betragen würde. 
Mitglieder, deren Vertragsverhältnis im letzten Geschäftsjahr nicht scha-
denfrei verlaufen ist, können von der Beitragsrückerstattung ausge-
schlossen werden. Von der Beitragsrückerstattung sind ausgeschlossen 
Mitglieder, die im Laufe des Geschäftsjahres beigetreten oder ausge-
schieden sind. Die Beitragsrückerstattung kann in der Form erfolgen, 
dass eine Verrechnung mit dem nächstfälligen Jahresbeitrag stattfindet. 

 
Vermögensanlage 
§ 7 
Für die Anlegung des Vermögens gelten die gesetzlichen Vorschriften und 
Anordnungen der Versicherungsaufsichtsbehörde. 
 
Geschäftsjahr 
§ 8 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 

Bekanntmachungen 
§ 9 
Die Bekanntmachungen des Vereins erfolgen im elektronischen Bundes-
anzeiger (§ 28 Abs. 2 VAG). 
 
Verfassung und Geschäftsführung 
§ 10 
Die Organe des Vereins sind:  

1. Der Vorstand, 
2. der Aufsichtsrat und 
3. die Mitgliedervertreterversammlung  

Die Mitglieder der Organe des Vereins müssen Mitglieder des Vereins sein. 
Sie dürfen nicht den Organen anderer Versicherungsunternehmen ange-
hören. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des für die Bestellung 
zuständigen Organs des Vereins. 
 
Vorstand 
§ 11 
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen, die vom Aufsichtsrat 
bestellt werden. Der Verein wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder 
oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen 
vertreten. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der 
Gesetze, der Satzung und der vom Aufsichtsrat aufgestellten Geschäfts-
ordnung. Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 
für das vergangene Geschäftsjahr die Jahresbilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung (Jahresabschluss) sowie den Geschäftsbericht 
aufzustellen und den Abschlussprüfern vorzulegen.  
 
Aufsichtsrat 
§ 12 
Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen. Die Aufsichtsratsmitglieder 
werden für die Zeit bis zur Beendigung der Mitgliedervertreterversammlung 
bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Be-
ginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit be-
ginnt, wird nicht mitgerechnet. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein 
Amt unter Einhaltung einer vierwöchigen Kündigungsfrist auch ohne wichti-
gen Grund niederlegen. Die Kündigung ist dem Vorsitzenden des Aufsichts-
rates oder seinem Stellvertreter sowie dem Vorstand mitzuteilen. Scheidet 
ein Aufsichtsratsmitglied während seiner Amtszeit aus, so wählt die auf 
diesen Zeitpunkt folgende nächste Mitgliedervertreterversammlung den 
Nachfolger für die volle Amtszeit. 
 
§ 13 
1. Der Aufsichtsrat wählt alljährlich nach der ordentlichen Mitgliederver-

treterversammlung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. Scheiden im Laufe einer Wahlperiode der Vorsitzende 
oder der Stellvertreter aus ihrem Amte aus, so hat der Aufsichtsrat 
unverzüglich eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen vorzunehmen.   

2. Aufsichtsräte scheiden mit der dem 72. Geburtstag folgenden 
Mitgliedervertreterversammlung aus ihrem Amt.   

3.  Die Einberufung der Sitzungen des Aufsichtsrates erfolgt durch den 
Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter schriftlich, fernmündlich oder 
durch elektronische Medien.   

4.  Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in den Sitzungen gefasst, 
Beschlussfassung in schriftlicher Form oder durch elektronische Medien 
ist zulässig, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrates aus besonderen 
Gründen eine solche Beschlussfassung anordnet und kein Mitglied des 
Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht.   

5.  Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder 
anwesend sind. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit Stimmen-
mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden, bei 
Wahlen das Los den Ausschlag. Die Art der Abstimmung bestimmt der 
Vorsitzende. Bei schriftlicher  Stimmabgabe oder durch elektronische 
Medien gelten die Bestimmungen entsprechend.   

6.  Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden namens des Aufsichtsra-
tes durch den Vorsitzenden oder seinen Stellvertreter abgegeben. Über 
die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine 
Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder 
seinem Stellvertreter zu unterzeichnen ist. 

 
§ 14 
Dem Aufsichtsrat obliegt die gesetzlich vorgesehene Überwachung der 
Geschäftsführung des Vorstandes. Er kann eine Geschäftsordnung für den 
Vorstand festlegen und in dieser Geschäftsordnung bestimmen, für welche 
Fälle er sich das Recht der Zustimmung vorbehält. Grundsätzlich bedarf der 
Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrates:  

a) zur Erteilung von Prokuren, 
b) zur Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten, 
c) zum Erwerb und der Veräußerung von Grundeigentum. 



 

Stand: 01.01.2008 – archiviert unter www.experten.de Nr. 132648 

§ 15 
Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine jährliche Vergütung, über 
deren Höhe die Mitgliedervertreterversammlung beschließt. 
 
Mitgliedervertretung 
§ 16 
1.  Oberste Vertretung des Vereins ist die Mitgliedervertretung. Sie vertritt 

die Gesamtheit der Mitglieder.  
2. Die Mitgliedervertretung besteht aus höchstens 24, mindestens 16 Mit-

gliedern, die von ihr selbst auf 6 Jahre gewählt werden. Alle 2 Jahre 
sollen 1/3 der Mitgliedervertreter gewählt werden. Die Wiederwahl ist 
zulässig. Wählbar sind alle volljährigen Mitglieder des Vereins, die das 
67. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Nicht wählbar sind Mitglieder 
des Aufsichtsrates sowie Personen, die in einem Arbeitsverhältnis mit 
dem Verein oder in den Diensten eines anderen Versicherers stehen. 
Ausnahmen können zugelassen werden. Die Mitgliedervertreterver-
sammlung soll den repräsentativen Querschnitt der Vereinsmitglieder 
bilden, insbesondere der Bereiche Geschäfts- und Privatkunden.  

3.  Die Mitglieder der ersten Mitgliedervertretung werden von der Haupt-
versammlung gewählt, die über die Satzungsänderung zur Einführung 
einer Mitgliedervertretung beschließt, und zwar unmittelbar nachdem 
diese Satzungsänderung beschlossen worden ist. Vorschlagsberechtigt 
für die Wahl sind der Aufsichtsrat, der Vorstand sowie die anwesenden 
Mitglieder. Im Hinblick auf die Bestimmung in Absatz 2 dieses Para-
grafen, wonach 1/3 der Mitgliedervertreter alle 2 Jahre gewählt werden, 
werden bei der Wahl der ersten Mitgliedervertretung 1/3 der Mitglieder-
vertreter für 2 Jahre, 1/3 der Mitgliedervertreter für 4 Jahre, 1/3 der 
Mitgliedervertreter für 6 Jahre gewählt. 

 
Wahlverfahren 
§ 17 
1.  Die Wahlen zur Mitgliedervertretung sind geheim. Gewählt wird mit 

Stimmzetteln.  
2. Der Vorstand stellt für jede Wahl mindestens einen Wahlkandidaten auf. 

Aufsichtsrat und Mitgliedervertretung können eigene Vorschläge auf-
stellen. Die Vorschläge müssen einen Monat vor der Mitgliedervertreter-
versammlung beim Vorstand eingegangen sein.  

3. Gewählt werden kann nur ein Kandidat, für den ein form- und 
fristgerechter Wahlvorschlag vorliegt.  

4. Jeder Wahlberechtigte hat soviel Stimmen wie Personen zu wählen 
sind. Er darf keinem Kandidaten mehr als eine Stimme geben.  

5. Gewählt ist, wer die Stimmen von mehr als der Hälfte der Wahl-
berechtigten auf sich vereinigt. Trifft das für mehrere Kandidaten zu, 
entscheidet die höhere Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das Los.  

6. Wird ein zweiter Wahlgang erforderlich, ist gewählt, wer die Stimmen 
von mindestens 6 an der Wahl teilnehmenden Wahlberechtigten auf 
sich vereinigt. Trifft das für mehrere Kandidaten zu, entscheidet die 
höhere Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das Los.  

7. Ein weiterer Wahlgang findet in derselben Mitgliedervertreterver-
sammlung nicht statt. 

 
Mitgliedervertreterversammlung 
§ 18 
1. Die Mitgliedervertreterversammlung wird durch den Vorstand einbe-

rufen. Sie soll am Sitz des Vereins oder an einem anderen Ort der 
Bundesrepublik Deutschland in den ersten 8 Monaten eines jeden 
Jahres stattfinden. Die Einberufung muss unter Angabe der Firma, des 
Sitzes der Gesellschaft, der Zeit, des Ortes und der Tagesordnung der 
Versammlung mindestens 1 Monat vor dem Tage der Versammlung 
nach den gesetzlichen Vorschriften bekannt gemacht werden. Anträge 
zu Gegenständen der Tagesordnung, über welche die Mitgliederver-
treterversammlung beschließen soll, müssen mindestens 2 Wochen vor 
der Mitgliedervertreterversammlung durch eingeschriebenen Brief dem 
Vorstand eingereicht werden.  

2. Den Vorsitz in der Mitgliedervertreterversammlung führt der Vorsitzende 
des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter oder ein vom Vorsitzenden 
zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied.  

3. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.  
4. Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung der Tages-

ordnung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände 
bestimmen.  

5. Die Versammlung ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
Mitgliedervertreter beschlussfähig. Ist die erforderliche Anzahl nicht 
erschienen, so darf die folgende Versammlung über die Gegenstände 
der gleichen Tagesordnung beschließen, wenn in der Einladung darauf 
hingewiesen wird, dass diese Versammlung ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der erschienenen Mitgliedervertreter beschlussfähig ist. Die 
Beschlüsse werden, soweit Gesetz und Satzung nicht anderes 
bestimmen, mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Stimmengleichheit 
gilt als Ablehnung. Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. 
Auf Antrag eines Mitgliedervertreters wird geheim abgestimmt. 

 
6. Soweit die gesetzlichen Vorschriften einer Minderheit Rechte gewähren, 

stehen diese einer Minderheit von 5 Mitgliedervertretern zu.  
7. Scheiden Mitgliedervertreter vorzeitig – beispielsweise durch freiwilligen 

Austritt – aus, so können die Mitgliedervertreter in der nächsten 
Mitgliedervertreterversammlung Ersatzmitglieder wählen. Die Amtszeit 
der Ersatzmitglieder währt so lange, wie das Amt der Ausgeschiedenen 
gewährt hätte, an deren Stelle sie getreten sind.  

8. Mitgliedervertreter können wegen grober Verletzung ihrer Pflichten oder 
aus einem anderen wichtigen Grunde – beispielsweise bei Insolvenz 
des Mitgliedervertreters oder Beteiligung an einem anderen 
Versicherungsunternehmen oder Vertretung eines anderen 
Versicherungsunternehmens – von der Mitgliedervertretung mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen ausgeschlossen 
werden.  

9. Die Mitgliedervertretung gibt sich eine Geschäftsordnung, die Re-
gelungen zur inneren Ordnung und Vergütung enthält. 

 
Vergütung 
§ 19 
Die Mitgliedervertreter erhalten eine Vergütung für Reiseaufwand und 
Zeitversäumnis. Die Höhe der Vergütung wird auf Vorschlag des Vorstands 
durch Beschluss des Aufsichtsrates festgesetzt. 
 
Vorschlagsrecht der Mitglieder 
§ 20 
Die Vereinsmitglieder können Vorschläge für die Wahl zur Mitglieder-
vertretung und Anträge zur Beschlussfassung durch die Versammlung der 
Mitgliedervertreter beim Vorstand bis 2 Monate vor der Mitgliedervertreter-
versammlung einbringen und ein Vereinsmitglied zur mündlichen 
Begründung in die Versammlung entsenden, wenn die Vorschläge oder 
Anträge von mindestens 100 Vereinsmitgliedern unterzeichnet sind. 
 
Satzung und Allgemeine Versicherungsbedingungen 
§ 21 
Änderungen der Satzung werden von der Mitgliedervertretersammlung mit 
einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschlossen. 
Zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen oder von der Aufsichtsbe-
hörde gefordert werden, ist der Aufsichtsrat ermächtigt, der diese Änderun-
gen mit einfacher Stimmenmehrheit beschließt.  
Der Vorstand wird ermächtigt, allgemeine Versicherungsbedingungen mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates einzuführen oder zu ändern.  
 
Auflösung des Vereins 
§ 22 
Die Auflösung des Vereins oder die Verschmelzung mit einem anderen 
Unternehmen kann beantragt werden:  

1. vom Vorstand 
2. vom Aufsichtsrat  

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ausdrücklich zu diesem 
Zwecke berufenen Mitgliedervertreterversammlung in namentlicher 
Abstimmung mit drei Vierteln der abgegebenen Stimmen beschlossen 
werden. Ist in der Mitgliedervertreterversammlung weniger als die Hälfte 
sämtlicher Mitgliedervertreter anwesend, so ist binnen vier Wochen eine 
zweite Mitgliedervertreterversammlung mit derselben Tagesordnung zu 
berufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der dann erschienenen 
Mitgliedervertreter die Auflösung mit Dreiviertel-Stimmenmehrheit 
beschließen kann. Bei der Berufung ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen. 
Bei Auflösung des Vereins erlöschen die Versicherungsverhältnisse mit 
dem Ablauf von vier Wochen nach Genehmigung des 
Auflösungsbeschlusses durch die Aufsichtsbehörde. Die Abwicklung erfolgt 
durch den Vorstand; doch kann die Mitgliedervertreterversammlung auch 
andere Personen zu Abwicklern wählen. Nach Beendigung der Abwicklung 
ist eine Schlussrechnung aufzustellen und der Mitgliederver-
treterversammlung zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen, die auch 
über die Verwendung des nach Berichtigung der Schulden etwa noch 
verbleibenden Vereinsvermögens beschließt. Im Übrigen finden die gesetz-
lichen Bestimmungen Anwendung. 
 
 
HAFTPFLICHTKASSE DARMSTADT 
– Haftpflichtversicherung des Deutschen 
Hotel- und Gaststättengewerbes – VVaG 
Arheilger Weg 5, 64380 Roßdorf 
 
 
 
 
 
  
„Letzte Änderungsgenehmigung durch Verfügung der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungsaufsicht vom 
20.12.2007 (GZ: VA 34 – VU 5374 – 2006/15).“ 


